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Beschluss
angenommen

Neue Wohnungsgemeinnützigkeit & Gemeinwohlwohnung einführen,
um bezahlbarenWohnraum zu schaffen und zu erhalten

Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion und die SPDMitglieder der Bundesregierung auf, die rechtlichen

Rahmenbedingungen für die Umsetzung folgender Konzepte zu schaffen:

 

1. NeueWohnungsgemeinnützigkeit (NWG)

Durch die NWGwird die Bindungswirkung, die beimNeubau von sozialemWohnungsbau durch einen Fi-

nanzierungsanreiz (Zuschuss, Zinssubvention, Förderdarlehen etc.) erreicht wurde, mithilfe einer Steuer-

befreiung für das (gemeinnützige) Wohnungsunternehmen dauerhaft gesichert. Zur Erlangung des Sta-

tus als steuerbegünstigte Körperschaft müssen Satzung oder Gesellschaftsvertrag gesetzlich normierte

Inhalte zur selbstlosen, ausschließlichen und unmittelbaren Zweckverwirklichung sowie zur Mittelver-

wendung und Vermögensbindung enthalten. Neben der Einhaltung dieser satzungsmäßigen Vorausset-

zungen muss die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft auf die ausschließliche und unmittel-

bare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet

sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen. Indem die Gemeinnützigkeit die gesamten Be-

stände der betreffenden Wohnungsunternehmen erfasst, werden diese Wohnungen – und alle weite-

ren, die im Rahmen von sozialem Wohnungsneubau hinzukommen – faktisch einer unbefristeten Bin-

dung hinsichtlich Mietpreis und Belegung unterworfen. Die Gemeinnützigkeit setzt am Unternehmen

und nicht am Objekt an. Sie geschieht auf freiwilliger Basis. Die Sozialbindung ist daher dauerhaft mög-

lich; siewird nicht durch die bisherige Rechtsprechung zurHöchstdauer der Sozialbindungbeschränkt. Da

jedoch weder eine natürliche Person noch ein Gegenstand in diesem Sinne gemeinnützig sein kann und

einGroßteil desWohneigentums inDeutschland nicht von juristischen Personen gehaltenwird, bedarf es

eines Instrumentes, das auch Privatvermieter*innen einen Anreiz gibt, sozialen Wohnraum zu schaffen:

die Gemeinwohlwohnung. 

2. Gemeinwohlwohnungen

Das Konzept der Gemeinwohlwohnung setzt bei Privateigentümer*innen an und kann auf einzelneWoh-

nungen angewendet werden. Privateigentümer*innen können ihre vermieteten(n) Wohnunge(n) zu Ge-

meinwohlwohnungen umwidmen lassen.

Folgende Merkmale sollen für die Gemeinwohlwohnungen gelten:

�Mietverzicht: Miete mindestens 15 Prozent unter ortsüblicher Vergleichsmiete

�Wohnberechtigung: für Haushalte mitWohnberechtigungsschein

� Dauerhafte Bindungswirkung: für jeweils mindestens zehn Jahre

� Steuerliche Besserstellung: bei der Ertragbesteuerung für die entsprechendenWohneinheiten
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